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Beschlussempfehlung und Zweiter Bericht  
des Haushaltsausschusses  
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung  

für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 
Hessen für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur 
Änderung anderer Rechtsvorschriften 
Drucksachen 15/2059 und 15/2034 zu Drucksache 15/1543 

hierzu: 

Änderungsanträge 
der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der F.D.P. 
Drucksachen 15/2094 bis 15/2096, 15/2100 und 15/2146 

Änderungsanträge 
der Fraktionen der CDU und der F.D.P. 
Drucksachen 15/2092, 15/2093, 15/2097 bis 15/2099, 15/2101 bis 
15/2143, 15/2145 und 15/2149 
 
 
A. 1. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetz-

entwurf in der in zweiter Lesung beschlossenen Fassung mit 
folgender Änderung – die sich daraus ergebende Fassung ist 
als Anlage beigefügt – in dritter Lesung anzunehmen: 

 
   In Art. 1 § 1 wird die Angabe „41.277.380.000 Deut-

sche Mark“ durch die Angabe „41.368.684.400 Deut-
sche Mark“ ersetzt. 

 
 2. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, zu den Einzel-

plänen folgende weitere Beschlüsse zu fassen: 
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B. 1. Der Gesetzentwurf war dem Haushaltsausschuss in der 56. 

Plenarsitzung am 22. November 2000 nach der zweiten Lesung 
zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen worden. Die 
Änderungsanträge wurden dem Haushaltsausschuss je nach 
Eingang vom Präsidenten überwiesen. 

 
 2. In seiner Sitzung am 6. Dezember 2000 hat der Haushaltsaus-

schuss den Gesetzentwurf, die Einzelpläne und die Änderungs-
anträge hierzu behandelt und mit den Stimmen von CDU und 
F.D.P. gegen die Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die unter A.1 wiedergegebene Beschlussempfehlung 
gefasst. 

 
 
Wiesbaden, 6. Dezember 2000 
 
 Ausschussvorsitzender und Berichterstatter: 
 Lothar Klemm 
 
 
 
Anlage 
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Einzelpläne 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 und 15 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2092  459 05 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. gegen SPD, 
 
 
15/2093  359 01, 919 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
 
 
 

Einzelplan 01 – Hessischer Landtag – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2094 01 01 – 422 01 angenommen 
CDU/SPD/  einstimmig 
GRÜNE/F.D.P 
 
 
 

Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2096 02 05 – 681 71 angenommen 
CDU/SPD/  einstimmig 
GRÜNE/F.D.P. 
 
 
15/2095 02 05 – 685 71 angenommen 
CDU/SPD/  einstimmig 
GRÜNE/F.D.P. 
 
 
 

Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2097 03 02 – ATG 78 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, SPD, F.D.P. – Enthaltung GRÜNE  
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Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2098 04 76 – 684 71 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. gegen SPD 
 
 
15/2099 04 76 – 685 77 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. gegen SPD 
 
 
15/2100 04 79 – 684 59 neu angenommen 
CDU/SPD/  einstimmig 
GRÜNE/F.D.P. 
 
 

Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2102 05 04 – 518 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. gegen SPD 
 
 
15/2101 05 04 – 891 02 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, SPD, F.D.P. – Enthaltung GRÜNE 
 
 
 

Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen – 
 
 
15/2149 06 04 – 119 52 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD – Enthaltung 

GRÜNE 
 
 
 

Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung 

 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2103 07 12 – 682 03 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD – Enthaltung 

GRÜNE 
 
 
15/2104 07 12 – ATG 74 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD – Enthaltung 

GRÜNE 
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Einzelplan 08 – Hessisches Sozialministerium – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2146 08 33 – ATG 76 neu angenommen 
CDU/SPD/  einstimmig 
GRÜNE/F.D.P. 
 
 
15/2107 08 25 – 633 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. – Enthaltung SPD, GRÜNE 
 
 
15/2106 08 42 – 518 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2105 08 42 – 538 03 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
 

Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt,  
Landwirtschaft und Forsten – 

 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2108 09 81 – 683 84 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
 

Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2145 15 05 – 682 01 angenommen 
CDU/F.D.P. 15 07 – 682 01 CDU, F.D.P. – Enthaltung SPD, GRÜNE 
 15 10 – 682 01 
 
 
15/2110 15 34 – 124 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 

15/2109 15 34 – 633 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
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Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2113 17 02 – 538 69 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. – Enthaltung SPD 
 
 
15/2115 17 02 – 459 71 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
 
 
15/2112 17 04 – 161 04 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, GRÜNE, F.D.P. gegen SPD 
 
 
15/2111 17 04 – 891 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD – Enthaltung  

GRÜNE 
 
 
15/2114 17 15 – 161 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. – Enthaltung SPD, GRÜNE 
 
 
 

Einzelplan 19 – Förderung des Wohnungs- und Städtebaues – 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2116 19 03 – ATG 73 angenommen 
CDU/F.D.P.  538 73 neu CDU, F.D.P. – Enthaltung SPD, GRÜNE 
 
 
15/2117 19 04 – 883 11 angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
 
 
15/2118 19 04 – 883 14 angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
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Zukunftsoffensive Hessen 
 
Drucksache Kap. – Titel Beschluss 
Antragsteller  Stimmenverhältnis 
 
 
15/2119 04 76 – 251 94 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  einstimmig 
 
 
15/2120 04 76 – ATG 94 angenommen 
CDU/F.D.P.  891 94 einstimmig 
 
 
15/2121 07 02 – ETG 70 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2122 07 02 – ATG 70 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2123 07 02 – ETG 79 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2124 07 02 – ATG 79 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2125 07 11 – ETG 72 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2126 07 11 – ATG 72 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2127 08 24 – 381 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2128 08 24 – 684 09 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2129 09 55 – 381 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2130 09 55 – ATG 74 angenommen 
CDU/F.D.P.  712 74 neu CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2133 15 30 – 381 99 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2134 15 30 – 812 99 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
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15/2135 15 30 – 831 99 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2131 15 50 – 381 01 angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2132 15 50 – 893 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2136 17 17  angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2137 18 04 – 381 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2138 18 04 – 721 01 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2139 18 15 – 381 03 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2140 18 15 – 721 06 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2141 18 15 – 721 07 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2142 18 15 – 721 08 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
15/2143 18 15 – 721 09 neu angenommen 
CDU/F.D.P.  CDU, F.D.P. gegen SPD, GRÜNE 
 
 
 
 

Ermächtigung des Ministers der Finanzen 
 
Der Minister der Finanzen wird ermächtigt, gegebenenfalls noch auftretende offenkundige 
Unstimmigkeiten, Rechtschreib- und Rechenfehler zu bereinigen sowie gegebenenfalls in 
geringfügigem Umfang notwendige Korrekturen zum Gesamtausgleich beim Ansatz für Zinsausgaben 
vorzunehmen. 
 
(einstimmig) 
 
 



Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans  
des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2001 

(Haushaltsgesetz 2001) 
und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 

 
 

Vom  
 
 

 
Artikel 1 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Lan-
des Hessen für das Haushaltsjahr 2001 

(Haushaltsgesetz 2001) 
 

§ 1 
 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2001 wird in Einnahme und Ausgabe auf  
 

41.368.684.400 Deutsche Mark 
festgestellt. 
 

§ 2 
 
(1) Innerhalb der Einzelpläne sind die Ansätze für Dienst- 
und Anwärterbezüge, Vergütungen und Löhne gegenseitig 
deckungsfähig. Die Bewirtschaftung global veranschlagter 
Personalausgabenansätze bedarf der Zustimmung des Mini-
steriums der Finanzen. Das Ministerium der Finanzen erlässt 
nähere Bestimmungen. 
 
(2) Die obersten Landesbehörden können im Rahmen der 
Hauptgruppe 4 bei den Titeln der Gruppen 443 und 453 sowie 
im Rahmen der Hauptgruppe 5 bei den Titeln der Gruppen 
511 bis 518, 523, 525, 526, 527, 537 und 546 die 
Dec??kungsfähigkeit der Ausgaben innerhalb eines Einzel-
plans anordnen, soweit die Mittel nicht übertragbar sind, 
ohne dabei den Beschränkungen des § 20 Abs. 2 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung zu unterliegen. Von dieser 
Deckungsfähigkeit sind Titel in Titelgruppen ausgenommen. 
Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst kann mit vorhe-
riger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen für die 
Hochschulen weitere Ansätze für einseitig oder gegenseitig 
deckungsfähig erklären. 
 
(3) Innerhalb der Einzelpläne sind die Ansätze bei den Titeln 
519 01 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Haupt-
gruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Gruppe 
519. Von dieser Deckungsfähigkeit sind Titel in Titelgruppen 
ausgenommen. 
 
(4) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Forsten können mit vorheriger Zustimmung des Ministe-
riums der Finanzen Ansätze in den Bereichen der Gemein-
schaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-
stenschutzes" sowie die von der "Verordnung (EG) des Rates 
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EAGFL)" betroffenen Ansätze in den 
Einzelplänen 07 und 09 für gegenseitig, andere Ansätze zu 
Gunsten dieser Bereiche für einseitig deckungsfähig erklären. 
Sofern zur Umsetzung der Programme mit Förderungen aus 
der EAGFL-Verordnung zusätzliche Verpflichtungsermächti-
gungen erforderlich werden, können diese mit vorheriger Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen im notwendigen 
Umfange eingegangen werden. 
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(5) Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finan-
zen können Ansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen im 
Einzelplan 18 als jeweils gegenseitig deckungsfähig behan-
delt werden. 
 
(6) Die Ansätze der Ausgabetitelgruppen 69 sind innerhalb 
des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die 
Ansätze der Gruppe 513 sind einseitig deckungsfähig zu 
Gunsten des Titels 812 13.  
 
 

§ 3 
 
Bei Haushaltstiteln, die eine Leistung des Bundes vorsehen, 
gelten Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im glei-
chen Verhältnis als gesperrt, in dem der Bund seine Leistung 
mindert; § 41 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt 
unberührt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Übertragbare Ausgaben im Sinne des § 19 Abs. 1 der 
Hessischen Landeshaushaltsordnung sind die Ausgaben der 
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppierungsplans für den Haus-
halt des Landes Hessen sowie die Ausgaben aus zweckgebun-
denen Einnahmen. Ebenfalls übertragbar sind die Ausgaben 
der IT-Budgets. Im Übrigen sind die zu einer gemeinsamen 
Zweckbestimmung (Titelgruppe) gehörenden Ausgaben der 
Hauptgruppen 7 und 8 nicht übertragbar, es sei denn, der 
Haushaltsplan lässt durch entsprechende Haushaltsvermerke 
Ausnahmen zu.  
 
(2) Das Ministerium der Finanzen kann in besonders begrün-
deten Einzelfällen die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch 
im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind. 
 
 

§ 5 
 
(1) Von den Ansätzen der Gruppe 519 sind, soweit die Be-
rechnung auf dem Friedensneubauwert beruht, 6 vom Hundert 
für Zwecke der Energieeinsparung zu verwenden. Eine ande-
re Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des 
Ministeriums der Finanzen zulässig. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Maß-
nahmen der Energie- und Wassereinsparung in landeseigenen 
Liegenschaften Vorfinanzierungen in Anspruch zu nehmen, 
wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Til-
gungsaufwand) aus den erwarteten Energie- und Wasserein-
sparungen innerhalb von 75 vom Hundert der technischen 
Lebensdauer der Installation refinanziert werden können. Die 
Rückzahlung der vorfinanzierten Beträge erfolgt aus den bei 
Gruppe 517 veranschlagten Haushaltsansätzen. 
 
 

§ 6 
 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendun-
gen im Sinne des § 23 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 
abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der 
Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, 
solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem 
zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen 
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gebilligt ist. Das Ministerium der Finanzen kann die Sperre 
aufheben. 
 
 

§ 7 
 
(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung kann jede Planstelle für Beamtinnen oder Be-
amte, Richterinnen oder Richter sowie jede Stelle für Ange-
stellte und Arbeiterinnen oder Arbeiter mit mehreren Teil-
zeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der 
Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte, 
Richterinnen oder Richter sowie von Stellen für Angestellte, 
Arbeiterinnen oder Arbeiter Beschäftigte auf mehreren Stel-
len geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht 
höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft. 
 
(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe können auch mit Be-
amtinnen oder Beamten einer anderen Laufbahn mit gleichem 
Endgrundgehalt besetzt werden. Über die Änderung der 
Amtsbezeichnung ist im nächsten Haushaltsplan zu entschei-
den. 
 
(3) Werden polizeidienstunfähige Polizeivollzugsbeamtinnen 
oder -beamte, die den gesundheitlichen Anforderungen des 
Amtes einer anderen Laufbahn genügen, im Dienst des Lan-
des weiterverwendet, so können sie auf einer Planstelle des 
Eingangsamts einer Laufbahn der jeweiligen Laufbahngruppe 
geführt werden. Gleiches gilt auch für Beamtinnen oder Be-
amte des Justizvollzugsdienstes, die im allgemeinen Voll-
zugsdienst tätig sind. Das Ministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zur Übernahme von polizei- und justizvollzugs-
dienstunfähigen Beamtinnen und Beamten vorübergehend 
Angestelltenstellen in Beamtenstellen umzuwandeln. 
 
(4) Die Stellenübersicht bei Kapitel 05 04 Titel 422 61 sowie 
die Erläuterungen dazu sind verbindlich. 
 
 

§ 8 
 
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Haushaltsausschusses freie oder frei werdende Planstellen 
und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen 
Personalbedarfs in andere Kapitel desselben Einzelplans oder 
in andere Einzelpläne umzusetzen und, soweit es notwendig 
ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib 
der umgesetzten Plan-/Stellen ist im nächsten Haushaltsplan 
zu entscheiden. § 50 der Hessischen Landeshaushaltsordnung 
bleibt unberührt. 
 
(2) Die Ministerien werden ermächtigt, im Rahmen der de-
zentralen Veranschlagung der Personalausgaben Plan-/Stellen 
innerhalb des Einzelplans umzusetzen. § 50 Landeshaushalts-
ordnung findet insoweit keine Anwendung. Dies gilt nicht für 
Umsetzungen in das Ministeriumskapitel. 
 
 

§ 9 
 
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, haushaltsrechtliche 
Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das 
Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder 
an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben, insbesondere die 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Plan-
stellen und Stellen umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib 
dieser Planstellen und Stellen ist im nächsten Haushaltsplan 
zu entscheiden. 
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(2) Zur Umsetzung der Altersteilzeitarbeit ist das zuständige 
Ministerium ermächtigt, auf der Grundlage der von der Lan-
desregierung erlassenen näheren Bestimmungen für Alters-
teilzeitkräfte Altersteilzeitplan-/Stellen mit dem Vermerk 
"künftig wegfallend" zu schaffen. 
 
 

§ 10 
 
(1) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, Leerstellen 
mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen für  
1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die 

unter Wegfall der Dienstbezüge bei einem anderen 
Dienstherrn verwendet werden, 

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in den Bundestag, in den 
Hessischen Landtag oder in das Europäische Parlament 
gewählt sind, 

3. Bedienstete, die für eine vorübergehende Tätigkeit in öf-
fentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtungen oder in den Entwicklungsländern beurlaubt 
werden, 

4. Beamtinnen und Beamte, die als Richterinnen und Richter 
kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessischen Verwaltungs-
behörde abgeordnet werden, 

5. Beamtinnen und Beamte, die nach § 85a Abs. 4 Nr. 2 oder 
nach § 85f des Hessischen Beamtengesetzes oder Richte-
rinnen und Richter, die nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach 
§ 7b des Hessischen Richtergesetzes beurlaubt werden, 

6. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, die nach § 50 
Abs. 1 des Bundes-Angestelltentarifvertrages oder nach 
§ 55 Abs. 1 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen 
und Arbeiter des Bundes und der Länder in entsprechen-
der Anwendung des § 85a Hessisches Beamtengesetz be-
urlaubt werden,  

7. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeits-
verhältnis nach § 59 Abs. 1 des Bundes-Angestelltenta-
rifvertrages oder nach § 62 Abs. 1 des Manteltarifvertra-
ges für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der 
Länder wegen der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht, 

8. die Dauer des Erziehungsurlaubs, wenn von der Möglich-
keit zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfs-
kräften aufgrund der Zweckbestimmung des Titels 427 06 
oder des entsprechenden Titels aus besonderen Gründen 
kein Gebrauch gemacht werden kann, 

9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die 
durch Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Probe 
oder auf Zeit nach §§ 19a und 19b des Hessischen Beam-
tengesetzes wieder in ihr früheres Amt zurücktreten, wenn 
keine freie Planstelle dieser Besoldungsgruppe zur Verfü-
gung steht.  

 
(2) Werden die Bediensteten wieder im Landesdienst ver-
wendet, sind sie in eine freie oder in die nächste frei wer-
dende Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen; mit der Ein-
weisung fällt die Leerstelle weg. Bis zur Einweisung in eine 
freie Stelle ist sie oder er auf der Leerstelle zu führen. 
 
 

§ 11 
 
(1) Wird infolge eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses eine überplanmäßige oder außerplanmäßige 
Ausgabe erforderlich (Art. 143 der Verfassung des Landes 
Hessen), so bedarf es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn 
die Mehrausgabe im Einzelfall einen Betrag von 10 Millionen 
Deutsche Mark nicht überschreitet oder rechtliche Ver-
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pflichtungen, Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarifvertrag 
zu erfüllen sind oder soweit Ausgabemittel von anderer Seite 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Für über-
planmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen gilt Entsprechendes, wenn die voraussichtlich kas-
senwirksam werdenden Jahresbeträge insgesamt einen Betrag 
von 10 Millionen Deutsche Mark nicht überschreiten. 
 
(2) Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finan-
zen können Zuweisungen der EU bei gemeinsam finanzierten 
Förderprogrammen vorfinanziert werden, wenn entspre-
chende Förderzusagen der EU vorliegen. Hierdurch bedingte, 
nicht durch Einnahmen der EU im laufenden Haushaltsjahr 
gedeckte Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6 
der Hessischen Landeshaushaltsordnung nachzuweisen. 
 
(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung dem Landtag vierteljährlich mitzutei-
lenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 
100.000 Deutsche Mark festgesetzt. 
 
 

§ 12 
 
(1) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 
Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung zur verbil-
ligten Beschaffung von Bauland gestatten, dass landeseigene 
Grundstücke unter dem vollen Wert veräußert werden, wenn 
sichergestellt ist, dass diese Grundstücke binnen angemesse-
ner Frist, die in der Regel drei Jahre nach Abschluss des 
Kaufvertrages nicht übersteigen soll, zu Zwecken des sozialen 
Wohnungsbaus bebaut werden. Der Zustimmung des Land-
tags nach § 64 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung bedarf es in diesen Fällen nicht. Das Nähere be-
stimmen Richtlinien des Ministeriums der Finanzen. Unter-
bleibt die Bebauung, so ist das Eigentum an dem Grundstück 
auf das Land zurückzuübertragen. Die hierbei anfallenden 
Kosten hat die Wiederverkäuferin oder der Wiederverkäufer 
zu tragen. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 
Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung zur verbil-
ligten Beschaffung von Straßenbauland gestatten, dass lande-
seigene unbebaute Grundstücke an Gemeinden und Land-
kreise zum Anerkennungsbetrag von einer Deutschen Mark je 
Quadratmeter veräußert werden. Das Gleiche gilt für die Ab-
gabe von Grundstücken zum Bau von Radwegen mit stra-
ßenunabhängiger Führung und für den Bau von Fernradwan-
derrouten. 
 
(3) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 
Abs. 3 und § 64 Abs. 4 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der 
Gesundheit, der Rehabilitation, der Sozialhilfe, der Jugend-
hilfe und der Familienförderung gestatten, dass landeseigene 
Grundstücke Gebietskörperschaften und anerkannt gemein-
nützigen Trägern unter dem vollen Wert überlassen oder an 
sie veräußert werden; dabei muss sichergestellt sein, dass die 
Grundstücke dem vorgesehenen Zweck auf angemessene 
Dauer, die regelmäßig mindestens 30 Jahre betragen soll, 
dienen. Bei anerkannt gemeinnützigen Trägern muss ferner 
sichergestellt sein, dass die verbilligt erworbenen Grund-
stücke bei Liquidation an das Land zurückfallen. 
 
(4) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 
Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in Einzelfäl-
len gestatten, dass landeseigene Grundstücke in Gebieten, die 
die Voraussetzung für die Durchführung von Sanie-
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rungsmaßnahmen nach den §§ 136 bis 164 oder von städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahmen nach den §§ 165 bis 171 
des Baugesetzbuches in der Fassung vom 27. August 1997 
(BGBl. I S. 2142, 1998 I S. 137) erfüllen, auch ohne eine 
entsprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder Förde-
rung der Maßnahme zum Grundstückswert an die Gemeinde 
veräußert werden, wenn sich diese zur Durchführung der be-
absichtigten städtebaulichen Maßnahmen auf dem Grund-
stück innerhalb von fünf Jahren verpflichtet. Bei der Ermitt-
lung des Grundstückswertes bleiben Veränderungen des Wer-
tes, die durch die Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen 
hervorgerufen werden, unberücksichtigt. 
 
(5) Für ein Grundstück kann nur jeweils eine der in Abs. 1 bis 
4 geregelten Verbilligungen in Anspruch genommen werden. 
 
(6) Beim Erwerb landeseigener Grundstücke durch Gebiets-
körperschaften kann eine Stundung des Restkaufgeldes zu 
Stundungszinsen in Höhe von 2 vom Hundert über dem Ba-
siszinssatz der Europäischen Zentralbank gewährt werden, 
wenn 20 vom Hundert des Kaufpreises beim Abschluss des 
Kaufvertrages, spätestens bei Auflassung gezahlt werden, der 
restliche Kaufpreis in bis zu neun gleichen Jahresraten ge-
zahlt wird und der Kaufpreis mehr als 3 Millionen Deutsche 
Mark im Einzelfall beträgt. 
 
(7) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass von staatlichen Einrich-
tungen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder 
erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentli-
chen Verwaltung abgegeben werden können, soweit Gegen-
seitigkeit besteht. 
 
(8) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 
Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung gestatten, 
dass bebaute und unbebaute Grundstücke für Hochschulen an 
Gebietskörperschaften um bis zu 50 vom Hundert unter dem 
vollen Wert veräußert werden. 
 
 

§ 13 
 
(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die im 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 vorgesehenen Kre-
dite aufzunehmen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich 
in EURO. In anderen Währungen ist die Kreditaufnahme nur 
in Verbindung mit einem Währungssicherungsgeschäft zuläs-
sig. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die im 
Finanzplan der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung 
und im Finanzplan der Hessischen Staatsbäder für 2001 vor-
gesehenen Kredite aufzunehmen. 
 
(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die im 
Städtebau (Einzelplan 19) gewährten Vorauszahlungen des 
Bundes, soweit sie in Darlehen umgewandelt werden, als 
Kredit anzunehmen. Soweit der Bund im Laufe des Haus-
haltsjahres 2001 über die im Haushaltsplan vorgesehenen 
Beträge hinaus weitere Mittel für den Wohnungsbau und 
Städtebau (Einzelplan 19) als Kredit zur Verfügung stellt, 
darf das Ministerium der Finanzen auch diese Mittel anneh-
men. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und gesamt-
wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 
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(5) Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen sind zur zu-
sätzlichen Schuldentilgung, zur Verminderung des Kreditbe-
darfs oder zur Bildung von Rücklagen zur Deckung von Aus-
gaberesten und anderen Verpflichtungen zu verwenden, so-
weit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrausgaben im 
Haushaltsjahr 2001 benötigt werden. Zur Begrenzung der 
Neuverschuldung können Rücklagen aufgelöst werden. 
 
(6) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredite 
vorzeitig zu tilgen und zusätzliche Tilgungsausgaben aus 
kurzfristigen Krediten zu leisten. Die Kreditermächtigungen 
nach Abs. 1 bis 3 erhöhen sich entsprechend. Das Ministe-
rium der Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfi-
nanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsände-
rungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen zu 
treffen. 
 
(7) Die Inanspruchnahme der nach § 18 Abs. 3 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung fortgeltenden Ermächtigung 
zur Aufnahme von Krediten wird auf jährlich 1 Milliarde 
Deutsche Mark begrenzt. 
 
 

§ 14 
 
(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur För-
derung des Wohnungsbaus, der Modernisierung und Instand-
setzung von Wohngebäuden sowie des Erwerbs vorhandener 
Wohnungen, insbesondere durch kinderreiche Familien und 
Schwerbehinderte, Garantien und Bürgschaften im Haus-
haltsjahr 2001 bis zum Betrag von 45 Millionen Deutsche 
Mark zu übernehmen. Das Ministerium der Finanzen wird 
außerdem ermächtigt, im Haushaltsjahr 2001 bis zum Betrag 
von 45 Millionen Deutsche Mark Garantien und Bürgschaf-
ten, die bei der späteren Übernahme auf den Bürgschafts-
rahmen des jeweiligen Haushaltsjahres anzurechnen sind, für 
denselben Zweck in Aussicht zu stellen. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2001 zur Förderung dringender Neu- und Umbau-
maßnahmen genehmigter, nach dem Ersatzschulfinanzie-
rungsgesetz vom 6. Dezember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I 
S. 90), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 1997 
(GVBl. I S. 143), beihilfeberechtigter Privatschulen (Ersatz-
schulen) Bürgschaften bis zum Betrag von 5 Millionen Deut-
sche Mark zu übernehmen. 
 
(3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2001 bis zur Höhe von 11,5 Millionen Deutsche 
Mark Garantien zu übernehmen, die sich aus dem Umgang 
mit radioaktiven Stoffen nach dem Atomgesetz in der Fas-
sung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1566), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. April 1998 (BGBl. I S. 694), als not-
wendig erweisen. 
 
(4) Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird er-
mächtigt, zur Absicherung der den hessischen Landesmuseen 
überlassenen Leihgaben, an denen ein besonderes Landesin-
teresse besteht, Garantien bis zur Höhe von insgesamt 
80 Millionen Deutsche Mark zu übernehmen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurech-
nen.  
 
 

§ 15 
 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Durch-
führung dringender volkswirtschaftlich gerechtfertigter Auf-
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gaben im Haushaltsjahr 2001 Garantien und Bürgschaften bis 
zum Betrag von 500 Millionen Deutsche Mark zu Lasten des 
Landes zu übernehmen. 
 

§ 16 
 
(1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2001 zur Verstärkung der Betriebsmittel der Staats-
hauptkasse Hessen kurzfristige Kredite (Kassenkredite) bis 
zur Höhe von 8 vom Hundert des in § 1 festgestellten Betra-
ges aufzunehmen. 
 
(2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2001 für den Hessischen Investitionsfonds kurzfri-
stige Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von 30 Millionen 
Deutsche Mark aufzunehmen. 
 
(3) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung wird er-
mächtigt, im Haushaltsjahr 2001 kurzfristige Kredite (Kas-
senkredite) bis zur Höhe von 20 Millionen Deutsche Mark 
aufzunehmen. 
 
 

§ 17 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. 
 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Hessischen Beamtengesetzes 

 
In das Hessische Beamtengesetz in der Fassung vom 11. Ja-
nuar 1989 (GVBl. I S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 562) wird als § 96 eingefügt: 
 

"§ 96 
 
Die Beamten erhalten bei Dienstjubiläen eine Jubiläumszu-
wendung. Das Nähere regelt die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung." 
 
 
 

Artikel 3 
Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes 

 
Die Anlage I zum Hessischen Besoldungsgesetz in der Fas-
sung vom 25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Dezember 1999 (GVBl. 2000 I S. 13), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Es wird folgende Vorbemerkung Nr. 10 angefügt:  
 
 "10. Die in den Besoldungsordnungen ausgewiese-

nen Ämter des Direktors an der Verwaltungs-
fachhochschule Wiesbaden - als Fachbereichs-
leiter - und des Rektors der Verwaltungsfach-
hochschule Wiesbaden werden nur mit zeitli-
cher Befristung übertragen und können nicht 
im Wege der Beförderung verliehen werden. 
Diese Ämter bilden die Grundlage für die Be-
messung der Zulage nach § 46 des Bundesbe-
soldungsgesetzes." 

 
2. In der Besoldungsgruppe A 16 werden 
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a) nach den Funktionszusätzen zu der Amtsbe-
zeichnung "Direktor am Hessischen Landesin-
stitut für Pädagogik" die Amtsbezeichnung "Di-
rektor an der Verwaltungsfachhochschule 
Wiesbaden – als Fachbereichsleiter – 1)" einge-
fügt, 

 
 b) die Fußnote „1) Amt im Sinne des § 46 Bundes-

besoldungsgesetz“ angefügt.“ 
 
3. In der Besoldungsgruppe B 2 werden  
 
 a) nach der Amtsbezeichnung „Präsident der 

Fachhochschule Fulda" die Amtsbezeichnung 
"Rektor der Verwaltungsfachhochschule Wies-
baden 2) eingefügt,  

 
 b) die Fußnote „2) Amt im Sinne des § 46 Bundes-

besoldungsgesetz“ angefügt. 
 
 
 

Artikel 4 
Eingliederung der Hessischen Landesbibliothek Fulda 

in die Fachhochschule Fulda 
 
(1) Die Hessische Landesbibliothek Fulda wird in die Fach-
hochschule Fulda eingegliedert. 
 
(2) Die Beschäftigten der Hessischen Landesbibliothek gelten 
mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes als zur Fachhochschule 
Fulda versetzt. 
 
 
 

Artikel 5 
In-Kraft-Treten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. 
 


